Baudirektion
Kanton Zurich ARV/886/1998

VERFUGUNG

vom 24. Juli 1998

Uetikon a.S. Privater Gestaltungsplan Brandrain (Revision)

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Der private Gestaltungsplan Brandrain wurde mit RRB Nr. 3353/1988 genehmigt. Am
7. April 1998 stimmte der Gemeinderat Uetikon a.S. einer Revision dieses Gestaltungs-
plans zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiiss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der
Baurekurskommissionen vom 8. Juni 1998 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom

14. Juli 1998 ersucht der Gemeinderat Uetikon a.S. um Genehmigung der Vorlage.

Die Revision betrifft die Entlassung des Grundstiicks Kat. Nr. 3528 aus dem privaten Ge-

staltungsplan.

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist

die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG).

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

I. Der revidierte private Gestaltungsplan Brandrain, dem der Gemeinderat Uetikon a.S.

am 7. April 1998 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II.  Die Gemeinde Uetikon a.S. wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiiss § 6 lit. a und
§ 89 PBG offentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Uetikon a.S. (fiir sich und zuhanden der beteiligten
Grundeigentiimer unter Beilage von vier Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen und an das Tiefbauamt-Archiv (unter Beilage je eines Dossiers) sowie

an das Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

e s . ARV Amt {0
Ziirich, den 24. Juli 1998 Raumo:'?:lnur:g und Vermessung
981298/Oha/Zwe

Fir den Auszug:

iy 4




Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 9. November 1988

3353. Privater Gestaltungsplan Brandrain (Uetikon a.S.)
Die kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Uetikon a.S. wurde
durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 872/1985 genehmigt.

Fiir das gemass Zonenplan der Landhauszone zugeteilte Gebiet Brand-
rain ist durch die Grundeigentiimer ein privater Gestaltungsplan aufge-
stellt worden. Am 16. Juni 1988 stimmte diesem der Gemeinderat Ueti-
kon a.S. zu. Da gegen diesen Beschluss laut Zeugnis der Kanzlei der
Baurekurskommissionen vom 27. Juli 1988 keine Rekurse eingegangen
sind, ersucht der Gemeinderat Uetikon a.S. mit Schreiben vom 3. August
1988 um die Genehmigung der Vorlage.

Der vorliegende Gestaltungsplan weicht von der kommunalen Bau-
und Zonenordnung nur unter den Voraussetzungen und im Ausmass der
Arealbauweise ab und verletzt keine 6ffentlichen Interessen, so dass die
Zustimmung des Gemeinderates Uetikon a.S. geniigt. Der zur Geneh-
migung vorliegende Gestaltungsplan grenzt an die Bergstrasse, Staats-
strasse S-2, so dass der Nachweis iiber die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte fiir die Empfindlichkeitsstufe II geméss Larmschutzverord-
nung erforderlich ist. Gemiss Larmgutachten vom 5. August 1988 kén-
nen mit den vorgesehenen Massnahmen diese Immissionsgrenzwerte ein-
gehalten werden. Einer Genehmigung steht somit nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der vom Gemeinderat Uetikon a.S. am 16. Juni 1988 verabschie-
dete private Gestaltungsplan Brandrain wird genehmigt.

I1. Mitteilung an den Gemeinderat Uetikon a.S., 8707 Uetikon a.S.
(unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plars des Gestaltungsplans fiir sich und zuhanden der Grundeigentii-
mer), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht
sowie an die Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Ziirich, den 9. November 1988

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Roggwiller



Kanton Zirich
Gemeinde Uetikon am See

Teilrevision
Privater Gestaltungsplan Brandrain

Situation

Von den Grundeigentiimern festgesetzt am 31. Mai 1988.

Von den Grundeigentiimern revidiert am 30. Marz 1998.

Vom Gemeinderat zugestimmt am 7. April 1998.
Namens des Gemeinderates:

Der Prasident:
— In Vartretung

|

Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am: 2 &4, Juyli 1998 |BDVNr. &85 / G
Fur die Baudirektion: W
Objekt: 31019 Massstab: 1: 500 Format: 42/84 Datum: 30.3.1998
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Kanton Zurich
Gemeinde Uetikon am See

Teilrevision
Privater Gestaltungsplan Brandrain

Bestimmungen

Von den Grundeigentiumern festgesetzt am 31. Mai 1988.

Von den Grundeigentimern revidiert am 30. Marz 1998.

Vom Gemeinderat zugestimmt am 7. April 1998.
De%‘—s‘chreiberie'
In Vartretung g

Von der Baudirektion genehmigt am: 2 4, Jyli 1998 |BDVNr. &£F& / I&

Fur die Baudirektion:%g% é %

Namens des Gemeinderates:

Der Prasident:

Objekt: 31019 Datum: 30.3.1998



Die von der Teilrevision betroffenen Bestimmungen sind

durehgestrichen resp. fett hervorgehoben.
Bestandteile, Geltungsbereich

Der Private Gestaltungsplan Brandrain besteht aus
- einem Plan 1:500 und

- den Bestimmungen.

Der Geltungsbereich ist im zugehodérigen Plan 1:500, vom
30. Marz 1998, bezeichnet.

Verhdltnis zur Bau- und Zonenordnung

Wo dieser Private Gestaltungsplan nichts anderes regelt,
gelten die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung der
Gemeinde Uetikon am See vom 30. September 1985, ins-
besondere die Vorschriften der Zone L2/25.

Zahl, T.age und dussere Abmessungen der Gebdude

Innerhalb der im Gestaltungsplan festgelegten Bau-
bereiche 1 bis 9 darf je ein Einfamilien- oder
Doppeleinfamilienhaus erstellt werden. Die Anzahl
allfalliger Einliegerwohnungen ist nicht beschréankt.

Der Baubereich 10 dient der flachenmé&ssigen Vergrdésserung
der Bereiche 7 und/oder 8. In diesem Bereich ist nur ein
eingeschossiger Gebaudeteil ohne Dachgeschoss zuléassig.

Besondere Gebaude sind auch ausserhalb der Bau-
bereiche nach den Bestimmungen des PBG zulé&ssig.

Die Gebdudeabmessungen ergeben sich aus den Dimen-
sionen der Baubereiche. Das Zusammenbauen zwischen
den Bereichen 7 und 8 ist unter Inanspruchnahme und
an beliebiger Stelle des Baubereiches 10 gestattet.

Der minimale Gebaudeabstand ergibt sich aus der
Begrenzung der Baubereiche.

Mass der Nutzung

Die zuléassige Bruttogeschossfldche ist pro Baubereich im
Plan eingetragen. Nutzungsumlagerungen von Baubereich zu
Baubereich sind um das in der Tabelle aufgefuhrte Mass
gestattet; dabei darf das Gesamtmass von 2'523—m2 1'887 m2
nicht uberschritten werden.



Gestaltung der Bauten

Bauten, Anlagen und Umschwung sind fur sich und in ihrem
Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen
Umgebung im ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu
gestalten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung erreicht
wird; diese Anforderung gilt auch fur Materialien und
Farben.

In den Baubereichen 1 bis 9 sind die Hauptgebaude mit
Schragdachern zu versehen. Die Dachformen und Dachneigungen
mussen aufeinander abgestimmt sein. Im Baubereich 10 ist
ein begehbares oder begruntes Flachdach vorgeschrieben. Im

I e R T
gestattet—

Umgebungsgestaltung

Der bestehende Terrainverlauf ist wegweisend fur die neue
Umgebungsgestaltung.

Boschungssicherungen sind nach ingenieurbiologischen
Grundsdtzen auszubilden. Der sudliche, den Baubereichen

7 - 9 vorgelagerte Hang ist als Magerwiese zu erhalten
oder, im Falle des Abganges durch die Bauarbeiten, wieder-
herzustellen.

Es sind nur standortgerechte Pflanzen zuldssig.
Insbesondere im Bereich der Hecken sind einheimische
Pflanzen vorzusehen.

Das Vorgeldnde langs der Bergstrasse ist so zu gestalten,
dass ein wirksamer Larmschutz gewdhrleistet wird. Als
wunschbare Massnahme steht ein gartnerisch gestalteter und
mit einer Hecke bepflanzter Erdwall im Vordergrund. Die
seeseits der Bergstrasse uUbliche Baumreihe ist mit
Spitzahornbdumen oder Hainbuchen zu erganzen, die bei
Abgang zu ersetzen sind.

Den Erdwall ergdnzende Larmschutzwande durfen nur auf der
der Strasse abgewendeten Seite des Walls angeordnet werden.

In dem im Plan bezeichneten Bereich durfen - vorbehalten
bleibt die Bestimmung Ziffer 6.7 - keine hochstammigen
Baume gepflanzt werden. Niederstammbiaume und Buschwerk sind
auf einer Hohe von maximal 4,0 m unter Schnitt zu halten.

Die bestehende Birke im Bereich des Aussichtspunktes

ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.Dabei kann

sie im Umgebungsbereich des Aussichtspunktes neu gepflanzt
werden. '



6.8 Die entlang der 6stlichen Grundstucksgrenze Kat.Nr.1779
bestehende, zirka 35 m lange und 5 m breite Hecke mit
Einzelbdumen ist zu schitzen. Eine Rodung im Bereich der
Erschliessungsstrasse fur deren Bau ist zulé&ssig. Die
bestehende Hecke ist durch eine Niederhecke mit
einheimischen Buschen gegen Suden bis zur Abgrenzung des
Aussichtspunktes zu verléangern.

6.9 Die interne Erschliessungsstrasse ist zusammen mit

den Vorgarten und Vorpldatzen als Einheit zu gestal-
ten.

7. Aussichtspunkt Brandrain

7.1 Die Lage des Aussichtspunktes und die Lage und Groésse des
ihn umgebenden Bereiches sind im Plan festgelegt. Der
Zugang zu diesem Bereich erfolgt - mit Ausnahme eines
kleinen Dreieckes sudlich der Erschliessungsstrasse -
Uber Parzellen, die ausserhalb des Gestaltungsplanperi-
meters liegen. Das erwahnte Dreieck von zirka 12 m2
Flache wird als Teil des Zuganges zum Aussichtspunkt
entschddigungslos an die Gemeinde abgetreten.

7.2 Die Gestaltung des Aussichtspunktes und die Rechte der

Oeffentlichkeit zu Benutzung werden in einem separaten
Vertrag geregelt.

8. Erschliessung

Wegleitend flur die Lage der Erschliessung sind die
Angaben im Plan.
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Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplanes
Brandrain tritt mit der Publikation der kantonalen

Genehmigung in Kraft.




Kanton Zirich
Gemeinde Uetikon a.S.

Privater Gestaltungsplan Brandrain

Mst. 1:500

Von den Grundeigentiimern festgesetzt am: 31.Mai 1988

A /%// s %@zz Seky

7 WMo &éé—aﬁ/ ‘
Vom Gem

einderat zugestmmt am: {6, Juni 1988

[Der Schm
in Vertretun

«

Vom Regierungsrat am: g. NOV. 19 8
mit Beschluss Nr. 3 3§73 genehmigt.

S :
Namens des Gepmeinderates

Der

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:@ ,/
Ul
i

Baugesellschaft Weinberg, 8707 Uetikon a.S.

~und

Jakob Weber, Holldnderstrasse 75, 8707 Uetikon a.S.

vertreten durch: :

Architekturbiiro Atanackovic + Atanackovic, dipl. Architekten SIA, Schiitzenhausstr. 28,
8707 Uetikon a.S. .

UETIKON, 20.MA[ 19838

r
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Kanton Zurich
Gemeinde Uetikon a.S.

Privater Gestaltungsplan Brandrain

Bestimmungen

Von den Grundeigentimern festgesetzt am: 31. Mai 1988
pafns Lebe/

16. Juni 1988

Namens des Gemgi rates

Der Prasiden¥, . er Schreibigr:
A ;Q»{;/L “C" Vertretyng

Vom Regierungsrat am: g. i U“f- ‘%98
mit Beschluss Nr. 33 5 3 genehmigt.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

/

il

Baugesellschaft Weinberg, 8707 Uetikon a.S.

und

Jakob Weber, Hollanderstrasse 75, 8707 Uetikon a.S.

vertreten durch:

Architekturbiiro Atanackovic + Atanackovic, dipl. Architekten SIA, Schiitzenhausstr. 28,
8707 Uetikon a.S.

Uetikon am See, 31. Mai 1988



Bestandteile, Geltungsbereich

Der private Gestaltungsplan Brandrain besteht aus
- einem Ueberbauungsplan 1:500

- einem Quartiererschliessungsplan 1:500 und

- den Bestimmungen

Der Geltungsbereich ist im Ueberbauungsplan 1:500
vom 20. Mai 1988 bezeichnet.

Verhdltnis zur Bau- und Zonenordnung

Wo dieser private Gestaltungsplan nichts anderes
regelt, gelten die Bestimmungen der Bau- und
Zonenordnung der Gemeinde Uetikon am See vom 30.
September 1985, insbesondere die Vorschriften der
Zone L2/25.

Zahl, Lage und dussere Abmessungen der Gebdude

Innerhalb der im Gestaltungsplan festgelegten
Baubereiche 1 bis 11 darf je ein Einfamilien- oder
Doppeleinfamilienhaus erstellt werden. Die Anzahl
allfdlliger Einliegerwohnungen ist nicht be-
schrankt.

Der Baubereich 12 dient der fldchenmdssigen Ver-
grésserung der Bereiche 7 und/oder 8. In diesem
Bereich ist nur ein eingeschossiger Gebdudeteil
ohne Dachgeschoss zulassig.

Im Baubereich 13 sind nur unterirdische Bauten fir
das Abstellen von Motofahrzeugen zuldssig. Die
Abmessungen des Gebdudes ergeben sich aus der
notwendigen Anzahl Autoabstellplatze.

Besondere Gebdude sind auch ausserhalb der Bau-
bereiche nach den Bestimmungen des PBG zuldssig.

Die Gebidudeabmessungen ergeben sich aus den Dimen-
sionen der Baubereiche. Das Zusammenbauen zwischen
den Bereichen 7 und 8 ist unter Inanspruchnahme und
an beliebiger Stelle des Baubereiches 12 gestat-
tet.

Der minimale Gebdudeabstand ergibt sich aus der
Begrenzung der Baubereiche.



Mass der Nutzung

Die zuldssige Bruttogeschossfldche ist pro Baube-
reich im Ueberbauungsplan eingetragen. Nutzungs-
umlagerungen von Baubereich zu Baubereich sind um
das in der Tabelle aufgefilhrte Mass gestattet,
dabei darf das Gesamtmass von 2'523 m2 nicht
Uiberschritten werden.

Gestaltung der Bauten

Bauten, Anlagen und Umschwung sind fir sich und in
ihrem Zusammenhang mit der baulichen und land-
schaftlichen Umgebung im ganzen und in ihren
einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine beson-
ders gute Gesamtwirkung erreicht wird; diese
Anforderung gilt auch fiir Materialien und Farben.

In den Baubereichen 1 bis 11 sind die Hauptgebdude
mit Schridgddachern zu versehen. Die Dachformen und
Dachneigungen miissen aufeinander abgestimmt sein.
Im Baubereich 12 ist ein begehbares oder begriintes
Flachdach vorgeschrieben. Im Baubereich 13 ist nur
ein girtnerisch gestaltetes Flachdach gestattet.

Umgebungsgestaltung

Der bestehende Terrainverlauf ist wegweisend fir
die neue Umgebungsgestaltung.

B&schungssicherungen sind nach ingenieurbiolo-
gischen Grundsdtzen auszubilden. Der siidliche, den
Baubereichen 7 - 9 vorgelagerte Hang ist als
Magerwiese zu erhalten oder, im Falle des Abganges
durch die Bauarbeiten, wiederherzustellen.

Es sind nur standortgerechte Pflanzen zuldssig.
Insbesondere im Bereich der Hecken sind einhei-
mische Pflanzen vorzusehen.

Das Vorgeldnde langs der Bergstrasse ist so zu
gestalten, dass ein wirksamer Larmschutz gewdahr-
leistet wird. Als wilinschbare Massnahme steht ein
gartnerisch gestalteter und mit einer Hecke be-
pflanzter Erdwall im Vordergrund. Die seeseits der
Bergstrasse iibliche Baumreihe ist mit Spitzahorn-
baumen oder Hainbuchen zu erganzen, die bei Abgang
zu ersetzen sind.



6.10

Den Erdwall ergdnzende Larmschutzwidnde diirfen nur
auf der der Strasse abgewendeten Seite des Walls
angeordnet werden.

In dem im Plan bezeichneten Bereich diirfen -
vorbehalten bleibt die Bestimmung Ziffer 6.7 -
keine hochstdmmigen Bdume gepflanzt werden. Nieder-
stammbdume und Buschwerk sind auf einer HShe von
maximal 4,0 m unter Schnitt zu halten.

Zwischen den Baubereichen 8 und 9 ist an der
Hangkante eine Gruppe mit hochstammigen Bdumen zu
pflanzen; die Bdume sind bei Abgang zu ersetzen.

Die bestehende Birke im Bereich des Aussichtspunk-
tes ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Dabei kann sie im Umgebungsbereich des Aussichts-
punktes neu gepflanzt werden.

Die entlang der Ostlichen Grundstiicksgrenze Kat.Nr.
1779 bestehende, zirka 35 m' lange und 5 m' breite
Hecke mit Einzelbdumen ist zu schiitzen. Eine Rodung
im Bereich der Erschliessungsstrasse filir deren Bau
ist zuldssig. Die bestehende Hecke ist durch eine
Niederhecke mit einheimischen Bilischen gegen Siiden
bis zur Abgrenzung des Aussichtspunktes zu verldn-
gern.

Die interne Erschliessungsstrasse ist zusammen mit
den Vorgdrten und Vorplatzen als Einheit zu gestal-
ten.

Aussichtspunkt Brandrain

Die Lage des Aussichtspunktes und die Lage und
Grosse des ihn umgebenden Bereiches sind im Ueber-

bauungsplan festgelegt. Der Zugang zu diesem
Bereich erfolgt - mit Ausnahme eines kleinen
Dreieckes sidlich der Erschliessungsstrasse - iber
Parzellen, die ausserhalb des Gestaltungsplanperi-
meters liegen. Das erwdhnte Dreieck von zirka 12 m2
Fldache wird als Teil des Zuganges zum Aussichts-
punkt entschddigungslos an die Gemeinde abgetre-
ten.

Die Gestaltung des Aussichtspunktes und die Rechte
der Oeffentlichkeit zu Beniitzung werden in einem
separaten Vertrag geregelt.



Erschliessung

Wegleitend fir die Lage der Erschliessung sind die
Angaben im Quartiererschliessungsplan.

Auf den im Quartiererschliessungsplan bezeichneten
Fliachen sind oberirdische Besucherabstellplidtze
anzuordnen. Sie sind als solche zu reservieren und
entsprechend zu bezeichnen.

Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan Brandrain tritt mit der
Publikation der regierungsrdtlichen Genehmigung in
Kraft.



Kanton Zlrich
Gemeinde Uetikon am See

Privater Gestaltungsplan Brandrain

Larmtechnisches Gutachten
in Anlehnung an Art. 30 LSV

Zirich, 5. August 1988
32083-PVK

GLS

GUHL LECHNER SUTER AG ORTS- UND REGIONALPLANER BSP/SIA CACILIENSTR. 3 8032 ZURICH TEL. 01/25274 80



Larmschutz
1 Privater Gestaltungsplan Brandrain

Inhaltsverzeichnis:

—i

Ausgangslage und Problemstellung

2. Grundlagen

3.  Larmermittlung

4. Bestimmung der Empfindlichkeitsstufe und der massgebenden Grenzwerte
5. Larmberechnung und deren Beurteilung

6. Bauliche und planerische Lésungssétze zur Einhaltung der
Grenzwerte

7. Zusammenfassung

Anhang:
1.  Stichprobenverkehrszdhlung

2. Aufbereitung Stichprobenz&hlung

3. Privater Gestaltungsplan Brandrain mit Lage der Quelle,
des Hindernisses und der Empfanger
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3.1

Ausgangslage und Problemstellung

Das Planungsgebiet Brandrain, Uetikon a.S., grenzt nérdlich und westlich an die
Bergstrasse, HVS S-2. Es sind 11 Einfamilien- bzw. Doppeleinfamilienhduser in diesem
Gebiet geplant.Die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir dieses Vorhaben werden durch
den privaten Gestaltungsplan Brandrain geschaffen. Da sich das Baugeldnde in einem
larmexponierten Gebiet befindet, wurde seitens des Amtes fiir Raumplanung im Rahmen der
Vorpriifung verlangt, dass die Larmsituation vor der Genehmigung des Gestaltungsplanes
abgeklart wird. Aufgrund der ermittelten Werte sind sodann mdégliche Massnahmen
aufzuzeigen, wie die Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe Il, LSV, eingehalten werden
kénnen.

Grundlagen

Es wurden folgende Unterlagen verwendet:

- Gestaltungsplanentwurf v. 20.5.88

- Querschnitte 1:100 v. 22.6.88

- Bau- und Zonenordnung, Zonenplan v. 6.9.84

- Vorprifungsbericht ARP v. 7.4.88

- Larmschutzverordnung v. 15.12.86

- "L&armschutz und Raumplanung" v. Mérz 88

- Verkehrszahlen des Kantonalen Tiefbauamtes v. 20.4.88

- Stichprobenverkehrszahlung v. 31.5./3.6./9.6.88

-  EMPA Computer-Larmberechnungsmodell StL-86 v. Méarz 87
- Merkblatt "Anforderungen an Larmgutachten" v. 16.5.88

Larmermittlung

Berechnungsmodell
Das Computermodell StL-86 basiert auf dem Berechnungsmodell der EMPA. Als Mass fir
den Strassenverkehrslarm gilt der Schallpegel Leq (= energie-aquivalenter
Dauerschallpegel).

Die Formel fiir den Schallpegel L(_)q lautet:

l-eq='-G’“'-C-‘:K”l-m"-vl"-vz

Lg = Grundwert; abhéngig von Lastwagenanteil und Geschwindigkeit

Lak

Lm = Mengenzuschlag; abhangig von Fahrzeugmenge (M)
Der Mengenzuschlag wird fiir den durchschnittlichen Tages- und Nachtverkehr
ermittelt (LSV Anhang 3)

Korrektur Grundwert; abhangig von Belag, Strassenneigung, Bebauung

Ly = Ausbreitungsverluste (Abstands- und Aspektwinkelverlust, Luftdampfung,
Bodendampfung); abhangig von der mittleren Ausbreitungshéhe, der Distanz
Quelle - Empféanger und dem Aspekiwinkel (Winkel, unter dem das zu berechnende
Strassenstiick sichtbar ist).
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3.2

L,o = Hindernisverluste; abhéngig vom Umweg den der Schall zuriicklegt.

Der Beurteilungspegel L, ist die massgebende Kenngrésse zur Beschreibung von Larm-

immissionen an Strassen. Er setzt sich zusammen aus dem energie-dquivalenten

Dauerschallpegel L., und einerPegelkorrektur K. Diese Korrektur ist abhangig von der

durchschnittlichen stuﬁdlichenVerkehrsmenge und betragt im vorliegenden Fall far:

- Nt = 0dB (A); (N >100)

- Nn = 3dB (A); (31,6 < N <100)
rechnungsarundl

Fir die Larmberechnung wurde von folgenden Daten ausgegangen:

» Verkehrsmenge Bergstrasse:
An der Bergstrasse liegen im seeseitigen Bereich Verkehrswerte aufgrund von
Schatzungen bzw. Hochrechnungen von alteren Zahlungen des kantonalen Tiefbauamtes
vor. Zusatzlich wurde auf der Hohe des Planungsgebietes an drei reprasentativen Tagen
Stichprobenzahlungenn durchgefihrt. Die durchschnittliche Verkehrsmenge tags
(06.00-22.00 Uhr) betrug dabei 317 PWE/Std. und diejenige nachts (22.00-06.00
Uhr) 50 PWE/Std.

« Lastwagenanteil:

- tags 8,2 %
- nachts 5 % (gemass Anhang 3 u. Art. 33 LSV)

« Geschwindigkeit:

- 50 km/h
(Die Geschwindigkeit wurde durch hinterherfahren ermittelt.)

+ Belag:

- schwarz, trocken
+ Bebauung:

- einseitig, 50 %
« Strassenneigung:

- durchschnittlich 6,6 %

+ Hohe Larmquelle:
- 0,8 m uber Strassenoberflache
+ Lage Larmquelle:

Strassenachse
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5.1

« Larmempfanger:

Die Larmimmissionen werden dort ermittelt, wo nach dem privaten Gestaltungsplan
Gebaude erstellt werden konnen. Die Larmimmissionen werden in der Mitte
moéglicher Fenster im Erd- und im 1. Obergeschoss ermittelt. Die Intensitdt des
Strassenverkehrslarms im Bereich Brandrain wird an vier reprédsentativen Orten,
jeweils im EG und im 1. OG,ermittelt (vgl. Planbeilage).

Die 6stlich verlaufende alte Bergstrasse (Sammelstrasse) wurde wegen des sehr geringen
Verkehrsaufkommens und der Tiefenlage bei der Ermittlung der Immissionswerte nicht
berlcksichtigt.

immun r Empfindlichkei fe_un rm nden Grenzwer

Der Strassenverkehrslarm wurde nach den im Vorprifungsbericht empfohlenen
Grenzwerten beurteilt. Das zu untersuchende Gebiet liegt in der Landhauszone L2/25 und
ist folgerichtig der Empfindlichkeitsstufe Il zuzuordnen. Gemass Art. 30 LSV (Definition
Erschliessung siehe Art. 19 Raumplanungsgesetz) sind folgende Belastungsgrenzwerte
(=Planungswerte) einzuhalten:

- beiTag 55dB(A)
- in der Nacht 45dB(A)

armberechnuyngen un ren Beurteilun

rechnungsresul
Die nachstehende Uebersicht zeigt die ermittelten Beurteilungspegel Lr in dB(A) bei
den Héausern 2,5,9 und 11 (Larmempfénger), welche sich aus den mit dem

Computermodell StL-86 errechneten Werten Leq abziglich der Pegelkorrekturen K1
zusammensetzen.

ausgewahlte Empfangspunkte E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

tags |nachts|tags nachts |tags |nachts |tags nachts |tags nachts|tags |nachts |tags |nachts |tags |nachts
Grenzwerte (Planungswerte ES Il)|] 55 45 55 45 55 45 55 45 55 45 55 45 55 45 55 45
Lr ohne Hindernis 64.3151.8164.2 |151.7163.3| 50.8 | 63.5 51 62.3 149.9162.2| 49.7 |55.8| 43.3 | 56.3] 43.8
Ueberschreitung Grenzwert 9.3 6.8 9.2 6.7 8.3 5.8 8.5 6 7.3 4.9 | 7.2 4.7 0.8 - 1.3 -
Lr mit vorgesehenem Wall, h=2.0m 55.5143.6]163.7 | 51.7|150.8| 38.9 | 62.5| 50.5 | 59.1 147.2|61.7| 49.7 |49.6/ 37.7 |51.8] 39.8
Ueberschreitung Grenzwert 0.5 - 8.7 6.7 - - 7.5 5.5 4.1 2.2 | 6.7 4.7 - - - -
Lr mit angenommenem Wall, h=3,7m 47 | 35.1]54.8142.9144.7| 32.2 |1 50.5| 38.5 | 47.5 [35.6|55.7| 43.8 |47.5| 35.6 | 48.5]| 35.4
Ueberschreitung Grenzwert - - - - - - - - - - 0.7 - - - - -
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5.2 Beurteilung der Berechnungsresultate

Die Beurteilungspegel Lr ohne Larmschutzmassnahmen liegen bei den Hausern 2, 5 und 11
durchschnittlich um ca. 8,3dB(A) am Tag und um ca. 6,6dB(A) in der Nacht (ber dem
Grenzwert. Mit dem vorgesehenen Larmschutzwall mit einer Hohe von ca. 2,0 m werden die
Grenzwerte fiur larmempfindliche Rdume im Erdgeschoss (E1, E3, E5, E7) ausser beim
Haus 5 sowohl bei Tag wie auch in der Nacht eingehalten. Demgegeniber erfahren Raume im
1. Obergeschoss (E2, E4, E6) keine Larmreduktion durch den geplanten Erdwall, weil das
Hindernis die Empfangspunkte im 1. Obergeschoss von der Quelle aus betrachtet nicht
abschirmt. Damit die Grenzwerte auch im 1. Obergeschoss eingehalten werden kénnen,
misste ein Erdwall eine Hohe von ca. 3,7 m aufweisen. Eine derartige Kronenhéhe lasst sich
aber mit B&schungsneigungen von 2:1 bzw. 2:3 bei den vorliegenden Platzverhéltnissen
nicht bewerkstelligen.

6. - liche und planerische Losun 4 r Einhaltun r Grenzw

Fur die Einhaltung der Grenzwerte gibt es verschiedene L&ésungsansadtze. Da eine
Larmschutzwand oder Mauer aus der Sicht der Gemeinde aus &sthetischen Griinden nicht in
Frage kommt, stehen folgende Lésungsansétze im Vordergrund:

- begrinter Steilwall, z.B. mit begriinten Betonelementen

- Erdwall mit Glaselementen (Reduktion der Beschattung)

- Einseitig orientierte Grundrisse, d.h. larmempfindliche R&ume werden auf der
larmabgewandten Seite angeordnet oder es wird zwischen den larmempfindlichen
Raumen ein Pufferbereich angeordnet

Ein begrinter Steilwall misste eine minimale Kronenh&éhe von 3,0 m bei einem Abstand von
2,5 m ab der Strassengrenze aufweisen. Die Glaselemente missten beim vorgesehenen
Erdwall mit h=2,0 m eine H6he von min. 1,7 m aufweisen.

7. Zusammenfassung

Aus dem Vergleich der berechneten Beurteilungspegel Lr tags und nachts ohne
Hinderniswirkung mit den entsprechenden Grenzwerten ergibt sich, dass der
Strassenverkehrslarm gegeniber den Grenzwerten durchwegs zu hohe Werte aufweist.
Massgebend ist der Schallpegel tags, welcher auf die Hauser 1-5, 10 und 11 einwirkt. Der
vorgesehene Erdwall mit 2,0 m Hbhe bringt lediglich eine Reduktion fir die erdgeschossigen
Raume. Allféllige larmempfindliche Raume im 1. Obergeschoss ziehen larmtechnisch keinen
Nutzen vom geplanten Erdwall. Damit die zukinftigen Bewohner der Hauser 1-5, 10 und 11
nicht unter zu hohen Larmeinwirkungen leiden, ist ein Hindernis entlang des Grundstiickes
zu errichten oder die Grundrisse missen so gewahlt werden, dass sie einseitig orientiert
werden kdnnen.

Die minimalen Hindernishéhen betragen dabei:

- bei einem begrinten Steilwall min. 3,0 m Kronenhéhe, bei einem Abstand von 2,5 m ab
Strassengrenze

- beim geplanten Erdwall mit h=2,0 m und ein min. 1,7 m hohes Glaselement

Es bleibt dem Projektanten tberlassen, bauliche und planerische Massnahmen vorzusehen,
damit die geforderten Grenzwerte durch zweckmassig dimensionierte Larmschutzmass-
nahmen eingehalten werden kénnen. Dies ist wie dargelegt unter den Randbedingungen des
vorliegenden privaten Gestaltungsplanes maglich.
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Aufbereitung der Stichprobenzéhlung:

1.) Bestimmung DTV (Fz/24h)

2. 1400-1500 2. 1700-1800
Stichprobe 1 280 PWE 502 PWE
Stichprobe 2 333 PWE 472 PWE
Stichprobe 3 332 PWE 492 PWE
@ Stichprobe 1-3 315 PWE 489 PWE

Umrechnungsfaktor
Strassentyp: HVS 1400-1500 1700-1800

16,80"315 11,497489
DTV 5292 5619
o-DTV (5292+5619)/2= 5456

2.) Durchschnittliche stiindliche Verkehrsmenge (N,Fz/h)

Nitags = 0,058"5456 =317 PWE

Nnnachts= 0,009*5456 50 PWE



96250

]_'___,_———-—"/ i =2 T o

"Nullpunkt” -

$50 ——

-

/Q- Quelle w 0
: 1009
; / H=Hinderniss ~
? ' : S
!
! E=Empfanger
b )
-3347 : ”
33u6 ’ s
’5

50 g
X =
i Z

Schnitt 3

75,

ai

Q3
Bergstrasse +

l . 712 706

pylLE
BN

Privater Gestaltungsplan Brandrain
mit Lage der Quelle, des Hindernisses und der Empfanger

e 8
35
|
. 809
Inhalt Gestaltungsplan
. {
\
\ Beqroniunq Gestaltungsplangeblet
Bereich fir Besucherparkplatze
— — Begrenzung Baubaereich
\’ YT Begrenzung Baubereich fOr unterirdische Bauten
v“ .
. 3529 @ Baubereich Nr.
\ , /// Bereich fOr LArmschutzmassnahmen
4
\ :EEE:T:TE 4  Bersich fOr Erschllessungsstrasse
AARAN %
Vorplatze
Verbol von hochstammigen Baumen
A Aussichtspunkt Brandrain
Umgebungsbereich Aussichtspunkt Brandrain

4
/// Aussichtsschutzbereich
4

Wasserlaitung

Elektrisch

Kanalisation

/)) /ﬂ ‘/ /2 d f) (l @3 Baumgruppe / Einzelbaum
‘E;E Hecke




Schnitt 1

A: 400

BERGISTR"

oo

|
!

- Feoo

D
0
0
I
)
0




Schnitt 2

D850

2.00

[&ele)

A S

A: 40O



Schnitt 3

HAUS 12

T BERGYTRASSE

A:A00

. Foo



	Genehmigungsverfügung (Revision BDV 886 vom 27.07.1998)
	Genehmigungsverfügung (RRB 3353 vom 09.11.1988)
	Plan (BDV 886 vom 27.07.1998)
	Vorschriften (BDV 886 vom 27.07.1998)
	Plan (RRB 3353 vom 09.11.1998)
	Vorschriften (RRB 3353 vom 09.11.1998)
	Lärmtechnisches Gutachten

